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DIE ARBEITSLOSIGKEIT UND DIE FRAUEN

Hat die Arbeitslosigkeit die weiblichen Arbeitnehmer weniger stark betroffen als die

männlichen? Stimmt die Behauptung, daß die Arbeitsmarktlage für die Frauen erheblich

günstiger liegt als für die Männer? Und trifft diese Tatsache insbesondere bei den

weiblichen Angestellten zu, oder liegen hier die Verhältnisse anders als bei den übrigen

Arbeitnehmerinnen? Zur Klärung dieser Fragen stellen wir heute einiges neue Material

zusammen.

Die Zahl der weiblichen Arbeitnehmer 1931. Für die Belastung des Arbeitsmarktes

ist nicht die Gesamtzahl der erwerbstätigen Frauen, sondern die Zahl der erwerbs¬

tätigen Frauen in abhängiger Stellung ausschlaggebend, von denen wieder die Beamtinnen

in unkündbarer Stellung abzuziehen sind. Nach Berechnungen des Statistischen Reichs¬

amts soll sich die Zahl der Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte ohne Beamte) von

19,66 Millionen Mitte 1925, zur Zeit der Berufszählung, auf etwa 21,08 Millionen zu

Anfang 1931 erhöht haben (davon sind 14,6 Millionen Männer und 6,5 Millionen Frauen).

Von diesem Zuwachs entfielen 1,22 Mill. auf die männlichen und nur 300 000 auf die

weiblichen Arbeiter und Angestellten, das bedeutet, daß sich die Zahl der männlichen

Arbeitnehmer um über 9%, die der weiblichen nur um knapp 5% vermehrt hat, also

halb so stark. — Uns erscheint diese Berechnung für die Frauen sehr niedrig geschätzt,

da wir nach anderen Berechnungen annehmen, daß allein die Zahl der weiblichen

Angestellten von 1925—1930 um fast 200 000 gestiegen ist. — Allerdings ist nach den

erwähnten Berechnungen des Statistischen Amtes die Zahl der weiblichen Arbeiter

und Angestellten von 1925—1928 absolut in jedem Jahr gestiegen, aber von 1929 an

zurückgegangen, so daß im Jahre 1930 fast 100 000 weibliche Arbeitnehmer

weniger auf dem Arbeitsmarkt gewesen sein sollen. Besonders wichtig ist die Berechnung

dieses Rückganges der letzten Jahre nach verheirateten und unverheirateten

Arbeitnehmerinnen. Bei den ledigen Frauen beginnt der Rückgang bereits 1928 mit

30 000, 1929 mit 100 000, 1930 mit 165 000, so daß in diesen 3 Jahren die ledigen

Arbeitnehmerinnen um 295 000 abgenommen, dagegen die verheirateten um 70 000 pro

Jahr, 1928/1930 also um 210 000 zugenommen haben! Diese auffällige Erscheinung

ist begründet in dem Ausfall der Kriegsgeburtengeneration, der seit

1928/1929 steigend in Erscheinung tritt — also Abnahme der jungen Ledigen —, in der

zunehmenden Ueberalterung sowie der wirtschaftlichen Not, die verheiratete Frauen

wieder zum Verdienen-Müssen treibt.

Die Frauen in der Arbeitslosenversicherung. Wie stark sind die weiblichen Arbeit¬

nehmer von der Arbeitslosigkeit ergriffen worden? Ueber diese Frage bzw. ihre Wider¬

spiegelung in der Arbeitslosenversicherung gibt ein sehr lesenswerter und inhaltreicher

Aufsatz von Dr. Erwin Rawicz (Reichsarbeitsblatt Nr. 10 vom 5. April 1931) Aufschluß.

Er legt dar: von rd. 5 Mill. Arbeitslosen Anfang 1931 waren knapp 1 Mill. Frauen und

etwas über 4 Mill. Männer. Das heißt, daß von 6*4 Mill. weibl. Arbeitnehmern 5J4 in



Arbeit stehen, also nur 15% erwerbslos sind, daß dagegen von 14% Mill. männlichen

Arbeitnehmern nur 10J4 in Arbeit stehen, also 27% erwerbslos sind. Die Gründe für

diese geringere weibliche Arbeitslosigkeit sieht Rawicz in der größeren Anpassungs¬
fähigkeit der Frauen, ihrer stärkeren Zähigkeit im Ertragen mechanischer Arbeiten (?)
und in ihren bescheideneren Ansprüchen an Bezahlung (?), die er mit ihrer häufigeren
Versorgung durch andere Familienmitglieder erklärt.

Beiträge und Leistungen der AV. für die Frauen. Die Inanspruchnahme der Arbeits¬

losenversicherung durch die weiblichen Versicherten ist demzufolge viel geringer als die

der männlichen. Die Frauen stellen also für die Versicherung ein sehr günstiges Risiko

dar. Von 100 Beitragszahlern waren im Durchschnitt des Jahres 1930 35—36 Frauen,
von 100 Hauptunterstützungsempfängerij aber nur 20 Frauen. Allerdings bringen diese

35% weiblichen Beitragszahler nicht auch gleichzeitig 35% der gesamten Beitragssumme
auf, weil das durchschnittliche Arbeitseinkommen erheblich unter dem der Männer liegt,
nach Errechnung eines Durchschnittseinheitswochenlohnes liegt der Verdienst der

Frauen über % niedriger! Aber daraus ergibt sich wieder, daß das Gros der

weiblichen Hauptunterstützungsempfänger weit stärker in den niedrigen Lohnklassen zu

finden ist. Von 100 unterstützten Frauen sind 71 in den 5 unteren Lohnklassen, von

100 unterstützten Männern nur 19. Daraus errechnet Rawicz, daß die Versicherung 1930

für die durchschnittliche Unterstützung der Frauen zuzüglich Verwaltungskosten
wöchentlich etwa 13,40 RM aufgewendet, bei einer Durchschnittszahl von 341 000 Frauen

hat also die Arbeitslosenversicherung im Jahre 1930 237 Mill. RM für Unterstützung an

Frauen ausgegeben, dagegen 265 Mill. RM Beiträge von den Frauen erhalten. Die Frauen

haben also der Arbeitslosenversicherung, die doch zuschußbedürftig ist, sogar einen

Ueberschuß von 28 Mill. RM im Jahre gebracht! Und dabei ist sie noch ständig
bemüht, die Unterstützungssätze der Frauen einzuschränken!

Die verheirateten Unterstützungsempfängerinnen. Anders liegen die Verhältnisse nur

bei den verheirateten Frauen. Rawicz berechnet, daß im Jahre 1930 120 000

unterstützte Frauen (das wären 35% aller unterstützten Arbeitnehmerinnen!)
verheiratet waren (?), die infolge ihres etwas höher liegenden Lohnes (?) und der

Familienzuschläge prozentual etwas mehr von der Unterstützungssumme erhielten, und

zwar etwa 93 Mill. RM. Ihre Beitragsleistung betrug 1930 aber nur 52 Mill. RM, so daß

sich bei den verheirateten Frauen ein Defizit von 41 Mill. RM ergibt — das aber durch

die aufgebrachten Beiträge der nichtverheirateten Frauen mehr als gedeckt wurde (s. o.l).
Der Fehlbetrag ist außerdem bei den Männern noch ganz wesentlich größer.

Die Arbeitslosigkeit bei den weiblichen Angestellten. Trifft dieser günstigere Stand

der Arbeitsmarktlage bei den Frauen auch auf die weiblichen Angestellten zu? Schätzt

man die Gesamtzahl der Angestellten 1930 auf rd. 3,9 Millionen und davon die der weib¬

lichen auf knapp 1,4 Millionen, so waren also von 100 Angestellten 1930 rd. 36 Frauen.

Von 100 erwerbslosen Angestellten waren durchschnittlich 1930 etwa 32 Frauen. Um

ein weniges sind also auch bei den weiblichen Angestellten die Beschäftigungsverhältnisse
besser als bei ihren männlichen Kollegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man die

kaufmännischen Angestellten gesondert betrachtet. Von 100 kaufmännischen Angestellten
sind fast 41 Frauen, von 100 erwerbslosen kaufmännischen Angestellten waren im Jahres¬

durchschnitt 1930 nur 37 Frauen.

Allerdings hat sich der Grad der Arbeitslosigkeit bei den Frauen besonders im letzten

Jahr ständig noch mehr verschlechtert als bei den Männern. Bei den kaufmännischen

Angestellten ist die Zahl der erwerbslosen Frauen im Februar 1931 gegen Februar 1930

um 60% gestiegen, die der erwerbslosen Männer „nur" um 53%, gegenüber dem Januar

1931 ist die Steigerung bei den Frauen ebenfalls größer. Im Februar waren rd. 133 000



weibliche Angestellte ohne Stellung! Das heißt, daß jede 11. weibliche Ange¬
stellte erwerbslos ist. Den Stand der letzten Monate zeigt die Tabelle:

Kaufmann. Angestellte Büroangestellte
weiblich männlich weiblich männlich

Februar 1930 70 676 124 877 11990 15 856

Dezember 1930 94 796 171294 18 254 21258

Januar 1931 106 814 182178 18 499 21475

Februar 1931 112 762 190 995 19172 21862

Zur Charakterisierung der Lage bemerkt der Reichsarbeitsmarktanzeiger: „Bei den

Geschäften des Einzelhandels ist mehr denn je das Bestreben erkennbar, möglichst wenige
und billige Angestellte zu beschäftigen und die Zahl der Lehrlinge zu erhöhen . . .

Schon jetzt haben sich bei den Arbeitsämtern viele junge Angestellte vormerken lassen,
da sie nach Beendigung der Lehrzeit entlassen und durch neue Angestellte ersetzt

werden!"

ZUR DOPPELYERDIENERFRAGE

Die Gutachterkommission zum Studium der Arbeitslosigkeit, die von der Reichs¬

regierung einberufen war und deren Entscheidung die Haltung von Regierung, Behörden

und Aibeitgeberverbänden wesentlich beeinflußt, hat nun ihr Gutachten zur Doppel¬
verdienerfrage abgegeben. In Hinblick auf die Arbeit der verheirateten erwerbstätigen
Frauen hat sie, bei der Schwierigkeit der Frage, von jeden grundsätzlichen Maßnahmeu

abgesehen. Sie empfiehlt allgemein die „Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse bei

der Besetzung der Arbeitsplätze: Die Arbeitgeber sollen in Zusammenarbeit mit den

Betriebsvertretungen dafür sorgen, daß bei Entlassungen und Einstellungen im Falle

gleicher Eignung die sozialen Verhältnisse ausschlaggebend berücksichtigt werden. Dar¬

über hinaus sollen die Arbeitgeber im Zusammenwirken mit den Betriebsvertretungen
die Belegschaften daraufhin durchprüfen, ob Arbeitnehmer mit einem anderweitig ge¬
sicherten Einkommen im Betriebe vorhanden sind und ohne unbillige Härte und ohne

Verletzung der Betriebsinteressen ersetzt werden können. Mit Rücksicht auf ihr beruf¬

liches Fortkommen sollen Arbeitnehmer, deren Eltern ein gesichertes Einkommen haben,
nicht schon deshalb durch die vorgeschlagenen Maßregeln getroffen werden. Nach § 58

AVAVG. sind die Arbeitsämter verpflichtet, bei gleicher Eignung mehrerer Arbeit¬

suchender die sozialen Verhältnisse bei ihren Vorschlägen zu berücksichtigen. Die

Kommission macht darauf aufmerksam, daß die gewissenhafte Anwendung dieses Grund¬

satzes bei dem gegenwärtigen großen Mangel an Arbeit von besonderer Bedeutung ist."

Nur bei den verheirateten Beamtinnen wird, als einzige Ausnahme, der Vorschlag
gemacht: „Verheirateten Beamtinnen ist durch Bereitstellung von Abfindungssummen,
die nach dem Dienstalter zu staffeln sind, ein Anreiz zu freiwilligem Ausscheiden zu

geben". Dieser Mehrheitsbeschluß überstimmte den Minderheitsbeschluß, in dem es

. heißt: „Das Dienstverhältnis der verheirateten weiblichen Beamten und Lehrer im Dienste

des Reichs, der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) ist unter Gewährung einer

Abfindung zu kündigen, sofern nach dem pflichtmäßigen Ermessen der zuständigen
Behörde die wirtschaftliche Versorgung des weiblichen Beamten gesichert erscheint.

Dies gilt auch bei lebenslänglicher Anstellung."
Zwei wichtige arbeitsgerichtliche Entscheidungen. Eine grundsätzliche Entscheidung

zur Doppelverdienerfrage fällte das Arbeitsgericht in Harburg-Wilhelmsburg (abgedr.
„Voss. Ztg." 11. 4.): Der Magistrat hatte eine verheiratete Dauerangestellte auf Grund

der Anweisung der vorgesetzten Regierungsstellen entlassen. Der Klage der Angestellten
gab das Gericht statt und entschied, daß der Magistrat nicht berechtigt war, ihr nur

wegen der Tatsache ihres Verheiratetseins zu kündigen. Die Anordnungen der Regierung



hätten nur dann eine rechtliche Folge, wenn ein Gesetz gegen das „Doppelverdienertum"

verheirateter Frauen erlassen werde, bis dahin müsse nach den bestehenden Gesetzen

gehandelt .werden!

Dagegen stellt sich eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin (105 S. 2872/30,

abgedr. Arbeitsrecht März 31) auf den Standpunkt, daß ein Angestellter, der nach § 84

BRG. Einspruch gegen seine Entlassung erhebt, verlangen kann, daß für ihn ein Posten

an anderer Stelle im Betriebe freigemacht wird. Im vorliegenden Fall hielt das Gericht

es für gerechtfertigt, daß anstelle des gekündigten verheirateten Klägers, der zwei Kinder

und eine alte Mutter zu ernähren hatte, eine Frau entlassen wurde, deren Ehemann in

gesicherter Stelle bei der Reichsbank angestellt und die auf den Verdienst ihrer Arbeit

als Lebensunterhalt nicht angewiesen war.

UMSCHAU / TAGUNGEN

Das Internationale gewerkschaftliche Frauenkomitee wird am 7. Juni in Lausanne

zusammentreten. Tagesordnung: 1. Entwicklung der Frauenarbeit in der Wirtschaft;

2. Frauenlöhne; 3. Möglichkeit der Abhaltung einer internationalen Arbeiterinnen¬

konferenz in der 2. Hälfte 1931. Da bei der diesjährigen Internationalen Arbeits¬

konferenz eine größere Anzahl von Frauen teilnimmt, soll den Arbeiterinnen-Delegierten

vorher die Möglichkeit einer Fühlungnahme gegeben werden.

Die Open-Door-Internationale, die gegen besonderen Frauen-Arbeitsschutz kämpft,

wird vom 24.-29. August in Stockholm ihre zweite Konferenz abhalten. Auf der Tages¬

ordnung stehen: 1. Weibliche Produktionsarbeit im Laufe der Zeiten; 2. Schwerarbeit

und Lastentragen; 3. Stellung der Frau in den Gewerkschaften; 4. Rationalisierung der

Industrie und deren Wirkung auf die weiblichen Arbeiter; 5. Einflüsse der physio¬

logischen Funktionen auf die arbeitende Frau; 6. Nachtarbeit; 7. Gesetzliche Kontrolle

des Ehemanns oder der Verwandten über das Recht der Frau auf Lohnarbeit; 8. Philo¬

sophie des Feminismus. — Ein überreiches Programm!

Der Bund deutscher Frauenvereine, die bürgerliche Gesamtorganisation, wird ihre

Generalversammlung Anfang Oktober in Leipzig unter dem Thema „Das Berufsschicksal

der weiblichen Jugend" abhalten.

Einen Antraf an die weiblichen Gewerkschaftsmitglieder zur Teilnahme an dem

Kongreß des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (31. August in Frankfurt a. M.)

veröffentlicht die „Gewerkschaftliche Frauenzeitung". Darin heißt es: „Sorgt durch

eure Teilnahme an den Versammlungen, die zu den Kandidaten Stellung nehmen, dafür,

daß auf dem Kongreß mehr weibliche Delegierte anwesend sein können als es bisher,

besonders auf dem letzten Kongreß, der Fall war. Auf den Gewerkschaftskongressen

legt die Leitung der Gewerkschaftsbewegung Rechenschaft ab für die inzwischen

geleistete Arbeit, und es werden die Richtlinien für die in der Zukunft zu leistende

beschlossen. An beiden Aufgaben sind auch die weiblichen Gewerkschaftsmitglieder

interessiert, und da sie nach den Satzungen der Gewerkschaftsbewegung die volle Gleich¬

berechtigung genießen, sind sie auch imstande, ihre Beteiligung an den Aufgaben der

Bewegung und an dem Kongreß durchzusetzen, wenn der Wille dazu vorhanden ist und

der Mut, ihn zur Geltung zu bringen." —

An die Leserinnen der Rundschau! Es sind Wünsche geäußert worden, für die

„Rundschau der Frau" kleine praktische Sammelmappen anzufertigen. Besteht

dafür ein allgemeines Interesse? Wir bitten unsere Leserinnen um Aeußerungen, ob sie

diese Sammelmappen wünschen, damit wir sie herstellen lassen. Zuschriften an die

Ortsgruppen oder an die Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO 36, Oranienstr. 40/41.
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